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1. 

Allgemeinverfügung der Gemeinde Hünxe vom 18.03.2020  
gemäß §§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i.V.m. §§ 2 und 3 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz – ZVO-IfSG – NRW vom 28.11.2000, §§ 3 
Absatz 1, 7 Absatz 3, 9 Absatz 1 Ordnungsbehördengesetz (OBG 
NRW) in Verbindung mit §§ 28 Absatz 1 Satz 2 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit den Erlassen des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen – I – vom 15.03 2020 und 17.03.2020. 
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Gemeinde HUnxe
Der BUrgermeister

AllgemeinverfUgung der Gemeinde Hiinxe vom 18.03.2020

gemdiB SS 16, 28 lnfektionsschutzgesetz i.V.m. $$ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zustdndigkei-
ten nach dem lnfektionsschutzgesetz-ZVO-|fSG - NRW vom 28.11.2000, $$ 3 Absatz 1, 7 Absatz 3, 9
Absatz 1 Ordnungsbehordengesetz (OBG NRW) in Verbindung mit $$ 28 Absa2 1 Satz 2 lnfektionsschutz-
gesetz (lfSG) in Verbindung mit den Erlassen des Ministeriums fUr Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen - | - vom 15.03 2020 und 17.03.2020.

t.

Die AllgemeinverfUgung vom 14 03.2020 (Amtsblatt Nr. 8 vom 14.03.2020) wird aufgehoben und wie folgt
neu gefasst:

il.

1. FUr ReiserUckkehrer aus Risikogebieten nach RKI-Klassifizierung gelten fUr den Zeit-
raum von 14 Tagen nach Aufenthalt Betretungsverbote fUr folgende Bereiche:

a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpddagogi-
sche Kindertageseinrichtungen, ,,Kinderbetreuung in besonderen Fdllen", Schulen und Heime, in de-
nen Uberwiegend minderjaihrige Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach
S 45 SGB Vlll (stationdre Erziehungshitfe)

b) Krankenhduser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhdusern
vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken

c) stationdire Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im Sinne' des SGB lX sowie dhnliche Einrichtungen

d) Berufsschulen

e) Hochschulen

2. FUr Krankenhduser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, stationdfe Einrich-
tungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, sowie fUr besondere Wohnformen im
Sinne des SGB lX und dhnliche Einrichtungen werden nachstehende MaBnahmen
angeordnet:

o Diese Einrichtungen haben MaBnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu er-
schweren, Patienten und Personalzu schUtzen und persOnliche SchutzausrUstung einzusparen.

o Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschrdnkungen der Besuche auszusprechen; maxi-
mal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient pro Tag mit SchutzmaRnahmen und
mit Hygieneuntenrueisung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-sozial
angezeigte Besuche (2. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

. Kantinen, Cafeterien oder andere der Offentlichkeit zugiingliche Einrichtungen fUr Patienten und
Besucher sind zu schlieBen

. Sdmtliche Veranstaltungen wie Vortrdge, Lesungen, lnformationsveranstaltungen etc. sind zu un-
terlassen.
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3. Die SchlieRung bzw. Einstellung der folgenden Einrichtungen, Begegnungsstdtten
und Angebote wird angeordnet:

o Alle Kneipen, Caf6s, Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos, Museen, Bibliotheken und dhnliche
Einrichtungen unabhdngig von der jeweiligen Trdgerschaft oder von Eigentumsverh€tltnissen,

r Alle Messen; Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitditen (drinnen
und drauBen), Spezialmdrkte und ahnliche Einrichtungen,

o Alle Fitness-Studios, Schwimmbdder und sogenannte,,spaBbdder", Saunen und ahnliche Einrich-
tungen,

o Kinderspiel- und Bolzpldtze, Anbieter von Freizeitaktivitdten (drinnen und drauRen),

o Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen offentlichen und privaten auBer-
schulischen Bildungseinrichtungen (u.a. Chor- und Orchesterproben),

o Reisebusreisen,

. Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen Offentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle
ZusammenkUnfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen (u.a. die
Tenderingsseen, Reit- und Fahrsport inklusive Unterricht, soweit es uber das fUr die Artgerechte
Tierhaltung zwingend erforderliche MaR hinausgeht, Hundeschulen und -sport),

. Spielhallen, Spielbanken und WettbUros und dhnliche Einrichtungen,

o Gleiches gilt fUr Prostitutionsstdtten, Bordelle und dhnliche Einrichtungen.

Der Zugang zu gastronomischen Betrieben wird beschrdnkt. Aus diesem Grund ha-
ben Speisewirtschaften (Gaststdtten, lmbisswirtschaft, Restaurants, Speisewirtschaf-
ten in Hotels), Caf6s sowie Hotels fUr die Bewirtung von Ubernachtungsgdsten si-
cherzustellen, dass

o diese frirhestens ab 6 Uhr zu dffnen und spdtestens ab 15 Uhr zu schlieBen sind,

o eine Registrierung aller Besucherinnen und Besucher mit Kontaktdaten (Datum, Uhrzeit, Nach-
name, Vorname, Adresse, Telefonnummer) erfolgt,

. diese Auflistung auf Anforderung bereitzuhalten und mindestens vierWochen nach Besuih aufzu-
bewahren ist,

o die Einrichtung so ausgestaltet ist, dass zwischen den Personen an verschiedenen Tischen ein
Mindestabstand von zwei Metern eingehalten und derAufenthalt an Schanktheken untersagt wird,

o die Besucherinnen und Besucher die Hygienehinweise des Robert-Koch-lnstituts sichtbar zur
Kenntnis nehmen k6nnen und,

o die Einhaltung der Hygienehinweise ermOglicht wird.

Daruber hinaus werden speiseangebote in Form eines Buffets untersagt.

4.
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5. Alle Verkaufsstellen des Einzelhandels sind zu schlieBen. Ausgenommen sind der
EinzelhandelfUr Lebensmittel, Wochenmdrkte, Abhol- und Lieferdienste, Getrdnke-
mdrkte, Apotheken, Sanitdtshduser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkas-
sen, Poststellen, Frisore; Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-,
Gartenbau- und Tierbedarfsmdrkte und der GroBhandel. Dienstleister und Handwer-
ker konnen ihrer Tditigkeit weiterhin nachgehen.

6. Geschdften des Einzelhandels fUr Lebensmittel, Wochenmdrkten, Abhol- und Liefer-
d.iensten, Apotheken sowie Geschdften des GroBhandels ist bis auf weiteres auch die
Offnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet; dies gilt nicht firr Kar-
freitag, Ostersonntag und Ostermontag.

7. ln sdmtlichen Verkaufsstellen im Sinne des Ladenoffnungsgesetzes sind erforderliche
MaBnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warte-
schlangen zu treffen.

8. Ubernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt.

9. Alle Veranstaltungen werden untersagt. Das schlieBt auch Verbote fUr Versammlun-
gen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein, die nach DurchfUhrung einer indi-
viduellen VerhdltnismiiBigkeitsprUfung zugelassen werden konnen. Ausgenommen
sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der dffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder der DaseinsfUr- und -Vorsorge zu diSnen bestimmt sind oder der Versor-
gung der Bevdlkerung dienen (2.8. Wochenmeirkte).

10. Besucher bei Hochzeiten werden begrenzt auf das Brautpaar, die Trauzeugen und
einen Fotographen. Besucher bei Beerdigungen werden auf 20 Personen begrenzt.

11. Bei VerstoB gegen Zitt.2 dieser AllgemeinverfUgung kann ein BuBgeld gem.
$ 73 Abs. 1a Nr. 6 i.V.m. Abs. 2 lfSG in H6he von bis zu 25.000 Euro festgesetzt wer-
den. Wer den VerstoB vorsdtzlich begeht, wird gem. S 74 lfSG mit einer Freiheitsstrafe
bis zu fUnf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.

12. Diese AllgemeinverfUgung gilt unbefristet. Sie erlischt, sobald eine gleichgerichtete
Rechtsverordnung gem. S 32 lfSG durch das fachlich zustdndige Ministeriumdes Lan-
des Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhebung der zustdndigen Be-
hdrde.

Zur Kenntnis: Auch Versammlungen zur ReligionsausUbung unterbleiben. Kirchen, ts-
lam-Verbdnde und jUdische Verbdnde haben entsprechende Erkldirungen abgegeben.
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ilt.

Begrtindung

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch
in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche
lnfektionen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender lnfektionszahlen in den vergangenen Tagen
und der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 lnfektionen ist es eforder-
lich, weitere - Uber die in den bislang ergangenen AllgemeinverfUgungen enthaltenen
hinausgehende - kontaktreduzierende MaBnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungs-
dynamik zu ergreifen und lnfektionsketten zu unterbrechen. Die MaBnahmen sind geeig-
net, zu einer weiteren Verzogerung der lnfektionsdynamik beizutragen und daher erfor-
derlich.

Durch den vorherrschenden Ubertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tropfchen\ z.B. durch
Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen
kann es leicht zu Ubertragungen von Mensch-zu-Menich kommen.
Rechtsgrundlage fUr die zu treffenden MaBnahmen nach Ziffer 1 dieser AllgemeinverfU-
gung ist $ 28 Absatz 1 Satz 2 lnfektionsschutzgesetz (lfSG).

Bei der insoweit vorzunehmenden lnteressenabwdgung Ubenruog das erhebliche offentli-
che lnteresse an weiteren kontaktreduzierenden MaBnahmen mit dem Ziel einer Vermei-
dung einer weiteren Ausbreitung der SARS-CoV-2-Pandemie gegenUber den privaten
lnteressen der b,etroffenen Personenkreise

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gern. S 80 (2) Zitr.4 VwGO erfolgt im offentli-
chen !nteresse insbesondere zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der SARS-
CoV-2-Pandemie.

Begriindung fiir die Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnungen ist im lnteresse der Aufrechterhaltung der
offentlichen Sicherheit und Ordnung anzuordnen. Es ist sicherzustellen, dass auch wdh-
rend eines eventuellen Klageverfahrens notwendige, wirksame und rechtzeitige Schutz-
maBnahmen vor der lnfektion der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals der
o. g. Einrichtungen durchgefUhrt werden k6nnen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese AllgemeinverfUgung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
erhoben werden.
Die Klage ist beim Venrualtungsgericht, Bastionstr .39,40213 DUsseldorf, schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschdftsstelle zu erheben. Wird die Klage
schriftlich erhoben, ist die Frist nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf der Frist beim
Gericht eingegangen ist. Die Klage kann auch durch Ubertragung eines elektronischen
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Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektroni-
sche Dokument muss fUr die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg
gemdB $ 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die fUr die Ubermittlung und Bearbei-
tung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach ndherer MaB-
gabe der Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
Rechtsverkehrs und Uber das besondere elektronische Behdrdenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr- Verordnung - ERW) vom 24.11.2017 (BGBI. I S. 3803). Die Klage
muss den/die
Kldger/in, den/die Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur BegrUndung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben werden, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefUgt werden, Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefUgt werden,
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten konnen. Falls die Frist durch das Ver-
schulden eines/einer Bevollmdchtigten versdumt werden sollte, wUrde dessen/deren Ver-
schulden lhnen zugerechnet werden.

Hinweis:
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsver-
kehr finden Sie im lnternet unter wurw.justiz.de.

Folge der Anordnung der sofortigen Vollziehung
Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung mUssen Sie dieser VerfUgung auch
dann nachkommen, wenn Sie Klage erheben. Auf lhren Antrag kann das Venryaltungsge-
richt in 40213 DUsseldorf, BastionstraBe 39, die aufschiebende Wirkung der Klage ganz
oder teilweise wiederherstellen

Gemeinde HUnxe
Fachgruppe 1.5 Sicherheit und

k,fu
Allgemeiner Vertreter des

ffi
BUrgermeisters
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